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• 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
sie HER HE ITS 0 IR E KTI 0 N 

FÜR DAS BUNDESLAND 
BURGENLAND 

Zahl: 4200 

B etr.: Entwurf eines BundeseesetzEs, 
mi t c.em das Fremdenpolizeigesetz 
geänoert wird ( Fremdenpolizei­
gesetz-Novelle 1987); 
St ellul1.PTIahmp 

Eisenstadt. am 17 .  7 .  1 S8 7 
FreiheItsplatz 1 - Telefon 02682/2566/K1 • 5 5 
7001 - Postfach 82 

Sachbearbeiter: 

Hofrat Dr.Schoretits 

Zum Entvmrf eines Bundesgesetzes, mit dem das Fremc.en­

polizeicesetz gewdert wird ( Fremdenpolizeigesetz-
-A 

Novelle 1987), wirc_ von der Sicherheitsdirektion für 

das Bw.1.d.es18l1(� BurgenIano vlic folgt Stellung genommen: 

Zu § 3 Absatz 1: 
Die taxative Aufzählung der Schutzzwecke ist zu begrüßen, 

da die derzeit geltende Fassung ( oder andere öffentliche 

Interessen) zu weit und unbestimmt gehalten war und 

vvi eß erhol t zu Interpretationsschwierigkeiten geführt 

hat. Es \väre allerdings zu überlegen, von der Ein­

räumune einer Ermessensentscheidune; ( siehe "kann" ) 
abzusehen, dies jedoch selbstverständlich unter Maßgabe 

der Bestimmungen der beiden folgenden Absätze. 

Zu Absatz 2: 

Die bestimmt bzw. zwingend gehaltene Formulierung des 
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U:1.( '"re !�eJJr:.:::;csct!3C2 ,;1C,hrf2che, bei C'Cl ·U.bd.CCYl Vel"­

r.:c�l LT··:'-::.csübcrtrctlJ..l1;:.;en 'rio e ·'0'Thol te l"(":chts2:�:'�'fti.:::;e Be-

Zu Ziff2:'� 3: 

Über c" i;' 22.h1. : .cr rechtslcr2fti.:::;cn Be strc,flJj�-=CJ1 \'.Jl..:t2.�c" e 1�0' i�-:E.. 

AUSS8Ec Cetl"offen. �T2Ch "c:c Tp��ti cru.n.:::; ,"TE I�C on es j ec�eDf2J.ls 

mehr p1s eine sein müssen. 

Zu Ziffer <: 

ITlL.'l.meh2:' ]c:U1l1 2,uch eine ir; Aus�.p.n:: erfo l::;t c rcchtsl::r1iftice 

Vcrurteilunc ','.recen Zuhälterei als Entschcic"uncs.:::;rlU1clecc 

hCT2.l1.:czocen \?c2:'c\em. nies bietet c'ic I.1öC).ichk8i t einor 

re.schen Gcfc_hrenab\'.'ohr in c.icscm Bereich. 

Zu Ziffer 5: 

Das �:u2Jifizi c�t c r:cY'l=mal der "Gm'lCrbsr,128ic;l;:ei t 11 1":irr 

2.u.8crst schvvcr n2chzur!eiscn sein. In c'icscm ZusanunenhEmc 

sei auf IntcrlJret2tionsschvlicrickci teD. in. 2J.1(�Cren Rechts­

bereichen hinC;8\r.riesen. Der Bekämpfune des Schl.c::!p8rU11'tleSens 

cürftc curch ('as Erforccer-Ili s der G8wcrbsElf-I3i:.::;kci t wei test­

[;ehe11:"". c1i c Wirkunc c:enomrrw n \','8roen. 
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i1.1JC2'. ir "2S Btmc"csccbiet ei�1ccrciste Personen 
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Zu Ziffer 7: 

("['2 ',":Lc L:in(cr '.',ri c :" e rhol t Ubc:c schr,rere fil18.J.1ziclle Bc-

ho,ben, Bei �ce::!:" in Aussicht GenollLr:1C11Cn Fornulienmc c'es 

Die ::-CC�l-tS]co:lform.c Vcrh2nc.,l.ll1G eines Aufc1th81tsvcrbotes 

::'.i..i_rftc :::Ul<::Ul1ftic C::.�ä.stc SchwieriGkci tel fÜ::.� (ic Voll­

zucsbchörc.cn brincen. Beispielhaft sei C tr:2 2,n.::;cfi}.h::-t, 
'. 

C"2? 2.uf tor einen Seite Ü� Abs2tz ; [lchrfache bzr.'. 

','ri, c(c"hol tc rcchtskräfti.:;c Bcst::'�2,fUl1ccl1 .::;cforc:"ert 

'.'7crc" Cl., (ie n2�turcem2J) selbst bei einen 2.u:'krst ncc.;2,tiv 

zur äst erreichischen Rechtsorc",-nl-illc.; EinGest ell ten eine 

bestirID1tc Dauer des Aufenthaltes im Inlanc1 voraussetzen. 

Auf c.er snc3.eren Seite ist ab c l� wi oder Gcrac.e auf c�i ese 

Dcmcr bZVl. eh c c1arcms Z1,v8.l1GsläufiC resul ti erencie 

InteGration des Fremden oder seiner Fs�ilienancehärigen 

sowie C.2S Entst ehen sonstiGer Binc1'unGc:;n Bedacht zu 

xlchmcn. 

,I 

Sicherheitsdirektor 
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Bundesgesetz vom • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  , mit dem das Fremden­

polizeigesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Fremdenpolizeigesetz, BGBI. Nr. 75/1954 in der Fassung 

BGBI. Nr. 555/1986, wird wie folgt geändert: 

§ 3 lautet: 

"§ 3 (1) Gegen einen Fremden kann ein Aufenthaltsverbot 

erlassen werden, wenn auf grund bestimmter Tatsachen an­

zunehmen ist, daß sein Aufenthalt im Bundesgebiet die 

öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit gefährdet oder 

anderen der im Art. 8 Abs. 2 der Konvention zum Schutze 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950, 

BGBI.Nr. 210/1958, genannten öffentlichen Interessen 

zuwiderläuft. 

(2) Als bestimmte Tatsache im Sinne des Abs. 1 hat ins­

besondere zu gelten, wenn ein Fremder 

1. von einem inländischen Gericht zu einer Freiheits­

strafe von mehr als drei Monaten, zu einer nach 

den §§ 43, 44 StGB bedingt nachgesehenen Freiheits­

strafe von mehr als sechs Monaten oder wegen auf der 

gleichen schädlichen Neigung beruhender strafbarer 

Handlungen wiederholt rechtskräftig verurteilt worden 

ist; einer solchen Verurteilung ist eine Verurteilung 

durch ein ausländisches Gericht dann gleichzuhalten, 

wenn sie den Voraussetzungen des § 73 StGB entspricht; 

2. im Inland wiederholt wegen schwerwiegender Verwaltungs­

übertretungen oder mehrfach wegen übertretungen des 

Fremdenpolizeigesetzes, des Paßgesetzes, des Grenz­

kontrollgesetzes oder des Meldegesetzes rechtskräftig 

bestraft worden ist; 
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3. im Inland wegen vorsätzlich begangener Finanz­

vergehen, mit Ausnahme einer Finanzordnungswidrig­

keit, oder wegen vorsätzlich begangener Zuwider­

handlungen gegen devisenrechtliche Vorschriften 

rechtskräftig bestraft worden ist; 

4. im Inland wegen eines schwerwiegenden Verstoßes 

gegen die Vorschriften, mit denen die Prostitution 

geregelt ist, rechtskräftig bestraft oder im In­

oder Ausland wegen Zuhälterei rechtskräftig ver­

urteilt worden ist; 

5. gewerbsmäßig an der rechtswidrigen Einreise von 

Fremden in das Bundesgebiet oder an der rechts-

widrigen Ausreise aus diesem mitgewirkt hat ("Schleppertt); 

6. gegenüber einer österreichischen Behörde oder ihren 

Organen unrichtige Angaben über seine Person, seine 

persönlichen Verhältnisse, den Zweck oder die be­

absichtigte Dauer seines Aufenthaltes gemacht hat, 

um sich die Einreise oder die Aufenthaltsberech­

tigung gemäß § 2 Abs. 1 zu verschaffen; 

7. den Besitz der Mittel zu seinem Unterhalt nicht nach­

zuweisen vermag, es sei denn, daß er innerhalb der 

letzten fünf Jahre im Inland erlaubterweise einer 

nicht bloß vorübergehenden Erwerbstätigkeit nach­

gegangen ist. 

(3) Würde durch ein Aufenthaltsverbot in das Privat- oder 

Familienleben des Fremden eingegriffen, so ist seine 

Erlassung nur zulässig, wenn dies zur Wahrnehmung der 

im Abs. 1 angeführten Interessen dringend geboten ist. 

In jedem Fall ist ein Aufenthaltsverbot nur zulässig, 

wenn nach dem Gewicht der ma.ßgebenden öffentlichen 

Interessen die nachteiligen Folgen der Abstandnahme von 

der Erlassung eines Aufenthaltsverbotes unverhältnismäßig 

schwerer wiegen, als seine Auswirkungen auf die Lebens­

situation des Fremden und seiner Familie. 
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Bei dieser Abwägung ist insbesondere auf folgende 

Umstände Bedacht zu nehmen: 

1.  die Dauer des Aufenthaltes und das Ausmaß der Inte­

gration des Fremden oder seiner Familienangehörigen; 

2. die Intensität der familiären oder sonstigen Bin­

dungen; 

3. die mögliche Beeinträchtigung des beruflichen oder 

persönlichen Fortkommens des Fremden oder seiner 

Familienangehörigen. 11 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  Jänner 1 988 in Kraft. 

Artikel 111 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes­

minister für Inneres betraut. 
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E r 1 ä u t e r u n  g e n  

Allgemeiner Teil 

Der VfGH hat mit Erkenntnis vom 12. Dezember 1985, 

Zahlen G 225-228/85-9, G 245,246/85-3, G 248-257/85-3, 

den § 3 des Bundesgesetzes vom 17. März 1954, betreffend 

die Ausübung der Fremdenpolizei (Fremdenpolizeigesetz), 

BGBl.Nr. 75, als verfassungswidrig aufgehoben und fest­

gestellt, daß frÜhere gesetzliche Bestimmungen nicht 

wieder in Wirksamkeit treten und die Aufhebung mit Ablauf 

des 30. November 1986 in Kraft tritt. 

Am 1. April 1986 hat der Ministerrat beschlossen, dem 

Nationalrat einen Entwurf zu einer Fremdenpolizeigesetz­

Novelle (Neufassung des § 3 und Anpassung einiger anderer 

Bestimmungen) zur verfassungsmäßigen Behandlung zuzuleiten. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten hat in der 

Sitzung am 1. Juli 1986, ohne auf den Inhalt der Regierungs­

vorlage einzugehen, beschlossen, einen Unterausschuß zur 

weiteren Beratung einzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt wurde 

erstmals der Gedanke geäußert, im Sinne einer Weiter­

entwicklung auf dem Gebiete des Fremdenpolizeirechtes eine 

neue gesetzliche Grundlage zu schaffen. Hiezu sollte eine 

fremdenpolizeiliche Enquete abgehalten werden. 

Der Ausschuß für innere Angelegenheiten und dessen 

Unterausschuß haben am 23. September 1986 Sitzungen ab­

gehalten. Hiebei wurde Einvernehmen erzielt, der Regierungs­

vorlage die Zustimmung zu erteilen, jedoch die Bestimmung 

des § 3 des Fremdenpolizeigesetzes mit 31. Dezember 1987 

zu befristen. In dem Bericht des Ausschusses für innere 

Angelegenheiten wird hiezu folgendes ausgefÜhrt: 

"Die vorliegende Fremdenpolizeigesetz-Novelle wurde 

notwendig, weil der Verfassungsgerichtshof mit Ablauf des 

30. November 1986 den gesamten § 3 des Fremdenpolizeigesetzes 

aufgehoben hat. Bei Aufnahme der Beratungen der gegenständ-
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lichen Vorlage stimmten alle Fraktionen des Innen­

ausschusses darin überein, die vorliegende Fremden­

polizeigesetz-Novelle zum Anlaß zu nehmen, eine weiter­

reichende Reform des Fremdenpolizei- und darüber hinaus 

des gesamten Fremdenrechtes zu diskutieren. Der Innen­

ausschuß setzte daher zu diesem Zweck einen Unterausschuß 

ein. Dieser kann jedoch auf Grund der vorzeitigen Auf­

lösung des Nationalrates seine Arbeit nicht mehr abschließen. 

Aus der mit Ablauf des 30. November 1986 wirksam werdenden 

Aufhebung des § 3 des Fremdenpolizeigesetzes ergibt sich 

jedoch die Notwendigkeit, noch in der zu Ende gehenden 

Gesetzgebungsperiode einen Gesetzesbeschluß zu fassen. 

Im Hinblick auf das zwischen allen Fraktionen bestehende 

Einvernehmen über eine darüber hinausreichende Weiter­

entwicklung des Fremdenpolizeirechtes wird jedoch die Z 1 

des vorliegenden Gesetzestextes (betreffend § 3) lediglich 

für die Dauer eines Jahres in Kraft gesetzt. Die übrigen 

Bestimmungen (Z 2 - 9) dienen lediglich der DurchfÜhrung 

des Strafrechtsanpassungsgesetzes und können daher unbefristet 

beschlossen werden. " 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung am 2. Oktober1986 

gemäß dem Antrag des Ausschusses für innere Angelegenheiten 

die Fremdenpolizeigesetz-Novelle 1986 einstimmig beschlossen. 

In einer kurzen Debatte hiezu wurde ebenfalls auf die Not­

wendigkeit einer zeitgemäßen Weiterentwicklurlg des Fremden­

polizeirechtes hingewiesen. 

Am 6. April 1987 wurde vom Bundesministerium für Inneres 

eine Enquete zur Erörterung der in Aussicht genommenen 

Gesamtreform des Fremdenrechtes unter dem Titel "Der Fremde 

in Österreich" veranstaltet, an welcher nicht nur durch die 

Materie betroffene Behörden und Institutionen, sondern auch 

Repräsentanten von die Interessen der Ausländer in Öster­

reich vertretenden Gruppen teilnahmen. Durch deren Bei­

ziehung wurde versucht, schon in der vorbereitenden Phase 
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des Gesetzwerdungsprozesses die Interessen der unmntel­

bar Betroffenen kennenzulernen. 

Bei dieser Enquete wurde vom Bundesminister für Inneres 

die Einsetzung eines Arbeitskreises, in welchem alle 

der an ihr beteiligten Richtungen vertreten sein sollten, 

in Aussicht gestellt. Dieser Arbeitskreis sollte konkrete 

Entwürfe zu einer Gesamtreform des Fremdenrechtes erörtern; 

seine erste und vordringliche Aufgabe sei jedoch, im Hin­

blick auf die wegen der Befristung des derzeit geltenden § 3 

des Fremdenpolizeigesetzes gegebene Dringlichkeit eine Neu­

formulierung dieser Bestimmung zu erarbeiten. Dieser Arbeits­

kreis wurde am 25. Mai 1987 konstituiert und hielt eine 

weitere Sitzung am 1. Juni 1987 ab. 

Unter Berücksichtigung der Beratungen des Arbeits­

kreises wurde der vorliegende Text für die Novellierung 

des § 3 des Fremdenpolizeigesetzes erstellt. Den Schwer­

punkt des Entwurfes stellt das Bestreben dar, eine den vom 

VfGH in seinem aufhebenden Erkenntnis dargelegten Anfor­

derungen nach ausreichender Umschreibung der Voraussetzungen 

für einen Eingriff in das Grundrecht auf Achtung des Privat­

und Familienlebens gemäß Art. 8 der Konvention zum Schutze 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBI. Nr. 210/1958, 

(MRK) entsprechende Regelung zu schaffen. 

Besonderer Teil 

Zu § 3 Abs. 1: 

Die Formulierung der Generalklausel wurde im Vergleich 

zur derzeit geltenden Fassung in zweifacher Weise präzisiert: 

Die Aufnahme der Formulierung "wenn auf Grund bestimmter 

Tatsachen anzunehmen ist", stellt für sich allein klar, daß 

die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes nur dann zulässig ist, 

wenn ein konkretes Verhalten des Fremden eine ungünstige 
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Prognose in bezug auf den Schutz bestimmter öffentlicher 

Interessen rechtfertigt. Das bloße Vorliegen der in der 

demonstrativen Aufzählung des Abs. 2 angeführten Umstände 

als Formaltatbestände rechtfertigt ohne schlüssige Be­

gründung einer solchen Prognose die Erlassung eines Auf­

enthaltsverbotes nicht. 

Weiters wurde der Kreis jener öffentlicher Interessen, 

die die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes rechtfertigen 

können, in abschließender Weise dargestellt. Diese umfassen 

nunmehr die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung 

oder Sicherheit sowie jene Ziele, die gemäß Art. 8 Abs. 2 

MRK den Eingriff einer Behörde in die Ausübung des Rechtes 

auf Achtung des Privat- und Familienlebens gestatten, also 

die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, 

das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der 

Ordnung und die Verhinderung von strafbaren Handlungen, 

den Schutz der Gesundheit und der Moral und den Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer. Aus rechtstechnischen Gründen 

wurde hier der Verweisung auf Art. 8 Abs. 2 MRK der Vorzug 

gegenüber einer ausdrücklichen Aufzählung dieser Umstände 

gegeben. Damit wurde der Kritik an der im derzeit geltenden 

§ 3 enthaltenen Formulierung "andere öffentliche Interessen", 

diese sei als zu weit und unbestimmt anzusehen, Rechnung 

getragen. 

Zu § 3 Abs. 2: 

Abs. 2 enthält die demonstrative Aufzählung der für 

die Praxis wichtigsten Tatsachen, die in Verbindung mit 

einer ungünstigen Prognose gemäß Abs. 1 unter Berücksichtigung 

der Prüfung der Zulässigkeit gemäß Abs. 3 zur Erlassung eines 

Aufenthaltsverbotes führen können. Diese demonstrative Auf­

zählung enthält nicht mehr alle Tatbestände der derzeit gel­

tenden - ebenfalls nur demonstrativ gestalteten - Bestimmung. 

Die einzelnen Tatbestände wurden neu gefaßt und in einer 

anderen Ordnung angefÜhrt. 
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Die Aufzählung der einzelnen Tatbestände erfolgt 

gemäß den legistischen Richtlinien des Bundeskanzler­

amtes nunmehr unter Ziffern. 

Zu 1.  Im Vergleich zu der im derzeit geltenden § 3 Abs. 2 

lit. b ) enthaltenen Bestimmung können Verurteilungen 

zu Geldstrafen allein nicht mehr als Grundlage für 

die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes herangezogen 

werden, es sei denn, es handle sich um wiederholte 

Verurteilungen wegen auf der gleichen schädlichen 

Neigung beruhender strafbarer Handlungen. Weiters 

erfolgt eine differenzierte Behandlung von Verurtei­

lungen zu unbedingt ausgesprochenen und bedingt nach­

gesehenen Freiheitsstrafen auf Grund der in der be­

dingten Strafnachsicht zum Ausdruck kommenden gün­

stigen Prognose für das künftige Verhalten des Täters. 

Durch die Verweisung auf § 73 StGB wird klargestellt, 

daß Verurteilungen durch ausländische Gerichte nur 

dann herangezogen werden können, wenn sie den Rechts­

brecher wegen einer Tat schuldig sprechen, die auch 

nach österreichischem Recht gerichtlich strafbar ist 

und in einem den Grundsätzen des Art. 6 der Europäischen 

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grund­

freiheiten, BGB1. Nr. 21 0/1 958, entsprechenden Verfahren 

ergangen sind. 

Zu 2. Diese Bestimmung sieht als Tatsachen, die zu der Er­

lassung eines Aufenthaltsverbotes fÜhren können, einer­

seits wiederholt begangene schwerwiegende Verwaltungs­

übertretungen und andererseits Verwaltungsübertretungen 

aus solchen Rechtsgebieten vor, die Verhaltenspflichten 

spezifisch für Fremde normieren. Die Tatsache, die eine 

allfällige ungünstige Prognose im Sinne deo Abs. 1 

rechtfertigen kann, ist also die wiederholte Bestrafung 

wegen schwerwiegender Verwaltungsübertretungen oder die 
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mehrfache Bestrafung wegen Übertretungen, die einzeln 

nicht als schwerwiegend angesehen werden können, aber 

in ihrer Gesamtheit, insbesondere auf Grund der Häufig­

keit der Begehung, die Tendenz zur Mißachtung der 

österreichischen Rechtsordnung erkennen lassen. 

Zu 3. Die Anwendbarkeit dieses Tatbestandes wurde unter 

Beschränkung auf im Inland erfolgte Bestrafung wegen 

Vorsatzdelikten unverändert übernommen. 

Zu 4. Dieser Tatbestand sieht als Voraussetzung für die 

Erlassung eines Aufenthaltsverbotes als Reaktion auf 

die Ausübung verbotener Prostitution bzw. Zuhälterei 

eine einschlägige rechtskräftige Bestrafung vor. 

Zu 5. Um auch weiterhin eine Handhabe zur Bekämpfung der 

Unterstützung von illegalen Reise- und Wanderbewegungen 

durch einzelne und Organisationen zu haben, wurde dieser 

Tatbestand grundsätzlich beibehalten. Durch die Ein­

fügung des qualifizierenden Merkmales der Gewerbs­

mäßigkeit einerseits sowie die Aufnahme des in der 

Behördenpraxis gebräuchlichen Terminus "Schlepper" 

in den Gesetzestext wird klargestellt, daß durch diesen 

Tatbestand Art. 31 der Konvention über die Rechts­

stellung der Flüchtlinge, BGB1. Nr. 55/1955, nicht be­

rÜhrt wird. Dies bedeutet, daß gegen Personen, die an 

der illegalen Einreise oder dem Aufenthalt von Flücht- . 

lingen, die direkt aus einem Gebiet kommen, wo ihr 

Leben oder ihre Freiheit im Sinne des Art. 1 der Kon­

vention bedroht war, mitgewirkt haben, ein Aufenthalts­

verbot nicht zu erlassen ist. 

Zu 6. Die Anwendbarkeit dieses Tatbestandes wird auf solche 

unrichtige Angaben eines Fremden beschränkt, die für 

dessen paßrechtliche und fremdenpolizeirechtliche Be­

urteilung maßgeblich sind. Weiters sind nur solche 
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unrichtige P�gaben zu berücksichtigen, die vom 

Fremden gemacht wurden, um sich die Einreise oder 

die Aufenthaltsberechtigung gemäß § 2 Abs. 1 des 

Fremdenpolizeigesetzes zu verschaffen. Die Zitierung 

von § 2 Abs. 1 des Fremdenpolizeigesetzes stellt klar, 

daß im Asylverfahren gemachte unrichtige Angaben nicht 

erfaßt werden dürfen. 

Zu 7. Die Neuformulierung dieses Tatbestandes sichert jene 

Fremden, die im Bundesgebiet auf dem Arbeitsmarkt und 

auch als Steuerzahler integriert waren und die auf 

Grund einer Veränderung ihrer wirtschaftlichen Situation -

womöglich unverschuldet - in Not geraten sind, vor der 

Erlassung eines Aufenthaltsverbotes aus dem Grunreder 

Mittellosigkeit. 

Zu Abs. 3: 

Der erste Satz dieser Bestimmung regelt die Vor­

aussetzungen für die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes, 

das in das durch Art. 8 l'1RK verfassungsgesetzlich gewähr­

leistete Recht auf Achtung des Privat- oder Familienlebens 

des betroffenen Fremden eingreifen würde. Er wird im Sinne 

der in Art. 8 Abs. 2 l'1RK festgelegten Voraussetzungen für 

einen solchen Eingriff im Lichte der Judikatur der Euro­

päischen Instanzen und des VfGH zu verstehen sein. 

Dies bedeutet, daß der Eingriff in einer demokratischen 

Gesellschaft zur Erreichung der in Art. 8 Abs. 2 der Euro­

päischen Menschenrechtskonvention genannten Ziele notwendig 

sein muß. Nach der Rechtssprechung des Europäischen Gerichts­

hofes für Menschenrechte ist eine solche Notwendigkeit nur 

dann anzunehmen, wenn der Eingriff einem dringenden sozialen 

Bedürfnis ("pressing social need") entspricht und in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem damit verfolgten,berechtigten 

Zweck steht (vgl. das Urteil des Europäischen Gerichtshofes 
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für Menschenrechte vom 24. Oktober 1983 im Fall SILVER 

gegen Vereinigtes Königreich, Z 97 und das Erkenntnis 

des Verfassungsgerichtshofes vom 1 2. Dezember 1 985, 

G 225 bis 228/85-9, G 245,246/85-3, G 248 bis 257/85-3, 

S. 15). -
Im zweiten Satz wird losgelöst vom speziellen Be­

reich des Privat- und Familienlebens eine generelle Ver­

pflichtung der Behörde zur Abwägung zwischen den öffent­

lichen Interessen an der Erlassung eines Aufenthalts­

verbotes und den den Fremden treffenden nachteiligen Aus­

wirkungen der Maßnahme statuiert. Im weiteren wird in Form 

einer demonstrativen Aufzählung von Umständen, aus denen 

sich ein Interesse des Fremden am weiteren Verbleib im 

Bundesgebiet ergibt, dem Gesetz ein der Forderung des 

Art. 1 8  B-VG entsprechender Grad an Determinierung der 

erforderlichen Interessensabwägung gegeben. 
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